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Hausordnung auszuarbeiten. Sie wird nach Zustimmung des 
FDJ-Heimaktivs, der zuständigen betrieblichen Gewerk
schaftsleitung und FDJ-Leitung durch den Leiter des Be
triebes, dem das jeweilige Lehrlingswohnheim untersteht, 
in Kraft gesetzt.

(2) In die Hausordnung sind die für alle Erzieher und Heim
bewohner verbindlichen Bestimmungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sowie weitere Re
gelungen, die sich aus den spezifischen Bedingungen des be
treffenden Lehrlingswohnheimes ergeben, aufzunehmen.

(3) Für Ausländer, die in der DDR eine berufliche Aus
bildung erhalten bzw. im Rahmen des Lehrlingsaustausches 
im Lehrlingswohnheim wohnen, sind in der Hausordnung 
spezielle Festlegungen zu treffen.

(4) Die Hausordnung ist jährlich mit den Lehrlingen zu 
beraten und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Über die 
Hausordnung führen die Erzieher aktenkundige Belehrun
gen durch. Die Hausordnung ist im Lehrlingswohnheim aus
zuhängen.

§17
Aufnahme, Fürsorge und Aufsicht

(1) In Lehrlingswohnheime können Lehrlinge aufgenom
men werden, die aufgrund großer Entfernungen bzw. un
günstiger Verkehrsverhältnisse nicht täglich in ihren Hei
matort zurückkehren können. Die Aufnahme von Lehrlingen 
in Lehrlingswohnheime ist auch aus sozialen Gründen mög
lich. Die Aufnahme kann vom lehrvertragsabschließenden Be
trieb nicht angeordnet werden.

(2) Die Aufnahme von Lehrlingen anderer Betriebe und 
Einrichtungen ist möglich. Durch Kooperation und Koordi
nierung sichern die Abteilungen Berufsbildung und Berufs
beratung der R,äte der Kreise die effektive Auslastung der 
Lehrlingswohnheime in ihrem Territorium.

(3) In Lehrlingswohnheime können auch Ausländer, die 
eine berufliche Ausbildung erhalten, aufgenommen werden.

(4) Die Aufnahme und zeitweilige Unterbringung anderer 
Personen in Lehrlingswohnheime ist grundsätzlich nicht zu
lässig. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des für das Lehrlingswohnheim zuständigen Rates des Krei
ses, Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung.

(5) Während der Urlaubszeit der Lehrlinge sind freiwer
dende Kapazitäten der Unterbringung vorrangig für die 
kollektive Urlaubsgestaltung der Lehrlinge und den Lehr
lingsaustausch nach Abstimmung mit dem für das Lehr
lingswohnheim zuständigen Rat des Kreises, Abteilung 
Berufsbildung und Berufsberatung, zu nutzen.

(6) Beabsichtigen Lehrlinge den Aufenthalt im Lehrlings
wohnheim aus persönlichen Gründen vorzeitig zu beenden, 
bedarf es bei Nichtvolljährigkeit der Zustimmung ihrer Er
ziehungsberechtigten. Die Lehrlinge sind auf ihre sich aus 
dem Lehrverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten hin
zuweisen. Uber eine Wiederaufnahme ist erneut zu ent
scheiden.

(7) Die Betriebe haben in ihren Lehrlingswohnheimen die 
ständige Fürsorge und Aufsicht zu sichern. Sie erstreckt sich 
auf die gesamte Dauer der Anwesenheit von Lehrlingen im 
Lehrlingswohnheim einschließlich der Nachtstunden. Sie ist 
durch hauptamtliche Nachtwachen oder den Einsatz eines 
Nachtbereitschaftsdienstes zu gewährleisten.

§18
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. September 1985 in Kraft. 
Sie ist in allen Lehrlingswohnheimen auszuhängen und zu 
Beginn eines jeden Lehr- und Ausbildungsjahres den Lehr
lingen zu erläutern. Darüber ist ein Nachweis zu führen.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 29. November 
1971 zur Gestaltung des sozialistischen Gemeinschaftslebens 
in Lehrlingswohnheimen — Heimordnung für Lehrlings
wohnheime — (GBl. II Nr. 79 S. 705) außer Kraft.

(3) Die Anordnung vom 22. Januar 1960 über Nachtauf
sicht in Internaten und Heimen (GBl. I Nr. 10 S. 99) ist für 
den Bereich der Berufsbildung nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 15. Mai 1985

Der Staatssekretär für Berufsbildung
W e i d e m a n n

Anordnung Nr. 21 
über die Aufgaben, die Rechtsstellung 

und die Finanzierung 
von ehrenamtlich geleiteten Jugendklubs der FDJ 

sowie die Rechte und Pflichten ihrer Träger
vom 9. Mai 1985

Zur Ergänzung der Anordnung vom 18. Juni 1981 über die 
Aufgaben, die Rechtsstellung und die Finanzierung von eh
renamtlich geleiteten Jugendklubs der FDJ sowie die Rechte 
und Pflichten ihrer Träger (GBl. I Nr. 22 S. 279) wird im Ein
vernehmen mit den zuständigen Leitern zentraler Staats
organe sowie in Übereinstimmung mit dem Zentralrat der 
FDJ und den zentralen Leitungen der anderen zuständigen 
gesellschaftlichen Organisationen folgendes angeordnet:

§ 1

Der §6 Abs. 3 der Anordnung wird wie folgt ergänzt:
„Die von den Jugendklubs der FDJ am Jahresende nicht 

in Anspruch genommenen Mittel sind in das Folgejahr zu 
übertragen. “

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Sie ist bereits für das Planjahr 1985 anzuwenden.

Berlin, den 9. Mai 1985

Der Minister für Kultur
Dr. H o f f m a n n

1 Anordnung (Nr. 1) vom 18. Juni 1981 (GBl. I Nr. 22 S. 279)

Anordnung
über die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung 

beim Sportschießen
vom 18. April 1985

Auf der Grundlage des §20 Abs. 3 der Schußwaffenver
ordnung vom 8. August 1968 (GBl. II Nr. 90 S. 699) wird zur 
Erhöhung von Sicherheit und Ordnung beim Sportschießen 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Zentral
vorstand der Gesellschaft für Sport und Technik, dem Bun
desvorstand des Deutschen Turn- und Sportbundes der Deut
schen Demokratischen Republik, dem Bundesvorstand des


